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   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

     00. Buchungskreis 1000

    00.00. Hilfsleistungen

                00.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Koordinierung der eigenen Arbeiten

 Koordinierung der eigenen Arbeiten
 mit den Vorgaben des
   Bauablaufplanes, welcher durch den
    AN von Baulos 1 vorgegeben wird.
 Erforderliche Veränderungen des
 Bauablaufes innerbetrieblich neu
 koordinieren und Zuarbeit Bauablaufplan
        Los 1. Für Bph 1.1 - Bph 2.5

                00.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
             Verkehrszei.-pl.aufst.u./o. überarb

 Vorhandene Verkehrszeichenpläne
 überarbeiten oder auf Grundlage
    der RSA und ZTV-SA aufstellen,
 Pläne mit AG und Behörden
  abstimmen.
     Pläne gfs. überarbeiten, zur
  Genehmigung bei der Behörde einreichen.
       Jeweils in 3-facher Ausfertigung, Plot/
  Druck in Farbe.
 Übergabe der bestätigten Pläne an
         den AG 2-fach. Gilt für Bph 1.1 bis Bph 2.5

                00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Zuarbeit SiGe-Plan

   Der Sicherheits- und
      Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
 nach EU Baustellenrichtlinie und
 Baustellenverordnung
 wird durch einen vom AG
   beauftragten Sicherheits- und
 Gesundheitsschutzkoordinator
  erarbeitet.
 Diesem sind bezüglich der
 Technologie des AN
  entsprechende Zuarbeiten zu leisten.
 Der AN hat entsprechend seiner
 Technologien Zuarbeiten
   zum Fortschreiben des SiGe-Planes
 zu leisten und bei
 erheblichen Änderungen in der
 Ausführung des
 Bauvorhabens eine Anpassung zu

       ...Forts. 00.00.0003. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.00.0003.  Forts. ...

  veranlassen.
   Den SiGe-Plan für jeden
 Beschäftigten einsehbar auf der
  Baustelle vorhalten.
  Gültig für die Gesamtbaumaßnahme.

                00.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Zuarbeit Vorankündigung

 Zuarbeit zur Vorankündigung gemäß
 Baustellenverordnung
 erstellen und spätestens drei Wochen
 vor Einrichten der
  Baustelle an den AG übermitteln.
 Bei erheblichen Änderungen während
  der Bauzeit anpassen.

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

     01. Buchungskreis 2000

        01.00. LB 101 Baubegleit. Leistungen

                01.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
     schaffen.   Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  

                 01.00.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.

          Zwischensumme   01.00. ............,..
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

      01.01. ErtüchƟgung BPH 0 RF Lübeck

                 01.01.0001.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
        Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '00.01.0002, 00.01.0003, 00.01.0005 und 
  00.01.0006 '
  Gebührenfrei.

                 01.01.0002.  21.105/125.11.10.90.90   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

  Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsferƟg auĩau-
            en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
    trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
    rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
  table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.
        Länge des Arbeitsbereiches '2.200 m Plan 6.0.r '
      Einsatzzeit 'bis 3 Tage'

                 01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

  Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsferƟg auĩau-
            en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
    trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
    rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
  table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ und wieder in KraŌ setzen.
        Länge des Arbeitsbereiches '1.100 m Plan 6.0.l'
      Einsatzzeit 'bis 3 Tage'
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.01.0004.  21.105/344.22.15.11      8,00 St ............,..   ............,.. 
   Auskreuzung herstellen

  Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen,
    warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
  Als Markierungssystem aus Folie Typ II.
     Strichbreite = 0,15 m.
       Strichlänge = 2 x 2,00 m.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierungsfolie enƞernen. Abfall aufnehmen und nach
  Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

      01.02. LB 105 Verkehrssicherung

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0001. 

  Bauphase 1.1

                 01.02.0001.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.1'

                 01.02.0002.  21.105/110.10      8,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0003.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.1'

                 01.02.0004.  21.105/605.14.40.00      710,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0005.  21.105/610.01      5.680,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0006.  21.105/605.23.40.00      6.380,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-

       ...Forts. 01.02.0006. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0006.  Forts. ...

     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0007.  21.105/610.01      51.040,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0008.  21.105/625.90   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '01.02.0004'

                 01.02.0009.  21.105/630.01      40,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0010.  21.105/625.90   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '01.02.0006'
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0011.  21.105/630.01      8,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0012.  21.105/905.92   TA   8,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0013.  21.105/312      1.715,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                  01.02.0014.  21.105/316.99   TA   1.715,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,

       ...Forts. 01.02.0014. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0014.  Forts. ...

     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0015.  21.105/332.12.50.39.01   TA   9.060,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0016.  21.105/332.32.50.39.01   TA   2.284,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0017.  21.105/332.44.50.39.01   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

       ...Forts. 01.02.0017. 

          Druckdatum:  30.04.2026   Seite: 11 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0017.  Forts. ...

   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0018.  21.105/334.15.03.91   TA   14,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0019.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0001'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     6.930,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 
  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0021. 

  Bauphase 1.2

                 01.02.0021.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.2'

                 01.02.0022.  21.105/110.10      67,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0023.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.2'

                 01.02.0024.  21.105/605.44.40.00      380,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
       ...Forts. 01.02.0024. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0024.  Forts. ...

        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen im Überleitungsbereich.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0025.  21.105/610.01      25.460,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0026.  21.105/605.14.40.00      110,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0027.  21.105/610.01      7.370,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.

       ...Forts. 01.02.0027. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0027.  Forts. ...

  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0028.  21.105/610.99   TA   427.460,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0006'

                 01.02.0029.  21.105/625.90   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
      AEK an OZ '01.02.0024 und 01.02.0026'

                 01.02.0030.  21.105/630.01      268,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0031.  21.105/905.92   TA   67,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum

       ...Forts. 01.02.0031. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0031.  Forts. ...

    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0032.  21.105/312      132,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                  01.02.0033.  21.105/316.99   TA   132,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0034.  21.105/332.22.50.39.01   TA   850,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0035.  21.105/334.15.03.91   TA   4,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0036.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0021'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0037.   -- -- -- -- -- -- -- --     21.210,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 
  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0038. 

  Bauphase 1.3

                 01.02.0038.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,

       ...Forts. 01.02.0038. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0038.  Forts. ...

   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.3'

                 01.02.0039.  21.105/110.10      67,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0040.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.3'

                 01.02.0041.  21.105/605.44.40.00      400,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen im Überleitungsbereich.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0042.  21.105/610.01      26.800,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0043.  21.105/605.14.40.00      150,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0044.  21.105/610.01      10.050,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0045.  21.105/605.33.40.00      6.300,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten

       ...Forts. 01.02.0045. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0045.  Forts. ...

  Verkehrsströmen.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0046.  21.105/610.01      422.100,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0047.  21.105/625.90   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
      AEK an OZ '01.02.0043 und 01.02.0043'

                 01.02.0048.  21.105/630.01      268,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0049.  21.105/905.92   TA   67,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr

       ...Forts. 01.02.0049. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0049.  Forts. ...

      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0050.  21.105/312      1.887,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                  01.02.0051.  21.105/316.99   TA   1.887,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0052.  21.105/332.22.50.39.01   TA   10.180,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0053.  21.105/332.32.50.39.01   TA   2.310,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0054.  21.105/332.44.50.39.01   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0055.  21.105/334.15.03.91   TA   14,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.

       ...Forts. 01.02.0055. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0055.  Forts. ...

    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0056.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0038'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0057.   -- -- -- -- -- -- -- --     88.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 
  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0058. 

  Bauphase 1.4

                 01.02.0058.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.4'
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0059.  21.105/110.10      11,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0060.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '1.4'

                 01.02.0061.  21.105/605.14.40.00      600,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0062.  21.105/610.01      6.600,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0063.  21.105/610.99   TA   72.600,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0045'

                 01.02.0064.  21.105/625.90   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '01.02.0061'

                 01.02.0065.  21.105/630.01      55,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0066.  21.105/905.92   TA   11,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'

       ...Forts. 01.02.0066. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0066.  Forts. ...

  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0067.  21.105/312      143,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                  01.02.0068.  21.105/316.99   TA   143,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0069.  21.105/332.12.50.39.01   TA   950,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0070.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

       ...Forts. 01.02.0070. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0070.  Forts. ...

  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0058'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0071.   -- -- -- -- -- -- -- --     14.175,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 
  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0072. 

  Bauphase 2.1

                 01.02.0072.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.1'

                 01.02.0073.  21.105/110.10      8,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.02.0074.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.1'

                 01.02.0075.  21.105/605.14.40.00      750,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0076.  21.105/610.01      6.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0077.  21.105/605.23.40.00      8.300,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-

       ...Forts. 01.02.0077. 
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     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
  fließendem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0078.  21.105/610.01      66.400,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0079.  21.105/625.90   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
      AEK an OZ '01.02.0075 und 01.02.0077'

                 01.02.0080.  21.105/630.01      40,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0081.  21.105/905.92   TA   8,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel

       ...Forts. 01.02.0081. 
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 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0082.  21.105/312      2.321,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                  01.02.0083.  21.105/316.99   TA   2.321,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0084.  21.105/332.12.50.39.01   TA   12.450,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-

       ...Forts. 01.02.0084. 
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  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0085.  21.105/332.32.50.39.01   TA   2.934,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0086.  21.105/332.44.50.39.01   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0087.  21.105/334.15.03.91   TA   14,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
       ...Forts. 01.02.0087. 
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      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0088.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0072'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0089.   -- -- -- -- -- -- -- --     6.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 
  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0090. 

  Bauphase 2.2

                 01.02.0090.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.

       ...Forts. 01.02.0090. 
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  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.2'

                 01.02.0091.  21.105/110.10      75,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0092.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.2'

                 01.02.0093.  21.105/605.44.40.00      350,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen im Überleitungsbereich.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
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                 01.02.0094.  21.105/610.01      26.250,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0095.  21.105/605.14.40.00      150,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0096.  21.105/610.01      11.250,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0097.  21.105/610.99   TA   622.500,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0077'

                 01.02.0098.  21.105/625.90   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

       ...Forts. 01.02.0098. 
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   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
      AEK an OZ '7900.01.02.0093 und 01.02.0097'

                 01.02.0099.  21.105/630.01      300,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0100.  21.105/905.92   TA   75,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0101.  21.105/312      107,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende
         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.
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                  01.02.0102.  21.105/316.99   TA   107,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0103.  21.105/332.22.50.39.01   TA   700,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0104.  21.105/334.15.03.91   TA   4,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0105.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
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    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '02.02.0900'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0106.   -- -- -- -- -- -- -- --     33.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 
  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0107. 

  Bauphase 2.3

                 01.02.0107.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.3'

                 01.02.0108.  21.105/110.10      75,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
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                 01.02.0109.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.3'

                 01.02.0110.  21.105/605.44.40.00      300,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen im Überleitungsbereich.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0111.  21.105/610.01      22.500,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0112.  21.105/605.14.40.00      150,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
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     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0113.  21.105/610.01      11.250,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0114.  21.105/605.33.40.00      8.100,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten
  Verkehrsströmen.
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0115.  21.105/610.01      607.500,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.
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                 01.02.0116.  21.105/625.90   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
      AEK an OZ '01.02.0110 und 01.02.0112'

                 01.02.0117.  21.105/630.01      300,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0118.  21.105/905.92   TA   75,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0119.  21.105/312      2.440,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende

       ...Forts. 01.02.0119. 
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         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                  01.02.0120.  21.105/316.99   TA   2.440,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0121.  21.105/332.12.50.39.01   TA   12.900,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0122.  21.105/332.32.50.39.01   TA   3.234,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.

       ...Forts. 01.02.0122. 
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     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0123.  21.105/332.44.50.39.01   TA   30,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0124.  21.105/334.15.03.91   TA   21,00 m ............,..   ............,.. 
   Quermarkierung Typ II herstellen

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0125.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.

       ...Forts. 01.02.0125. 
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    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0107'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0126.   -- -- -- -- -- -- -- --     119.700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 
  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

                     
     Hinweis zur OZ 01.02.0127. 

  Bauphase 2.4

                 01.02.0127.  21.105/105.11.20.90.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.4'

                 01.02.0128.  21.105/110.10      8,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0129.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen

       ...Forts. 01.02.0129. 
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    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
    Für Verkehrsführungsphase '2.4'

                 01.02.0130.  21.105/605.14.40.00      750,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
    Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-
  dem Verkehr.
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).

                 01.02.0131.  21.105/610.01      6.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.

                 01.02.0132.  21.105/610.99   TA   64.800,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

   Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
    instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
   ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
    Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.02.0114'
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                 01.02.0133.  21.105/625.90   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
          AEK f. transp. Schutzeinr. auĩ.

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
      Schutzeinrichtung auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
   vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    AEK an OZ '01.02.0130'

                 01.02.0134.  21.105/630.01      40,00 Std ............,..   ............,.. 
   AEK vorhalten

       Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für transportable
    Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  AEK wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.02.0135.  21.105/905.92   TA   8,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                  01.02.0136.  21.105/312      75,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

 Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
   trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
   durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende

       ...Forts. 01.02.0136. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0136.  Forts. ...

         Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
 und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten
  umschriebenen Rechteck.

                  01.02.0137.  21.105/316.99   TA   75,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

  Fläche der Markierung reinigen.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
     Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
  sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
  eck.
    Reinigung 'nach Wahl des AN'

                 01.02.0138.  21.105/332.12.50.39.01   TA   500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
     Verkehrsklasse = P 7.
    Markierung auf 'Asphaltdecke'
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 01.02.0139.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.02.0127'
  Gebührenfrei.

                 01.02.0140.   -- -- -- -- -- -- -- --     5.250,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Verkehrsfläche kehren

  Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
 ne nach Rückbau der transportablen Schutzeinrichtung unverzüglich nach 

       ...Forts. 01.02.0140. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.02.0140.  Forts. ...

  Aufforderung durch den AG kehren.
  Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
    Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
  Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

          Zwischensumme   01.02. ............,..
  

      01.03. LB 105 Umleitungsbeschilderung

                     
     Hinweis zur OZ 01.03.0001. 

  Bauphase 1.2

                 01.03.0001.  21.105/105.31.20.91.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
  strecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase '1.2 Umleitung'
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.03.0002.  21.105/110.10      67,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 01.03.0003.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase '1.2 Umleitung'

                 01.03.0004.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0001'
  Gebührenfrei.

                 01.03.0005.  21.105/905.92   TA   67,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                     
     Hinweis zur OZ 01.03.0006. 

  Bauphase 1.3

                 01.03.0006.  21.105/105.31.20.91.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
  strecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase '1.3 Umleitung'
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.03.0007.  21.105/110.10      67,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.03.0008.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-

       ...Forts. 01.03.0008. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0008.  Forts. ...

  der in KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase '1.3 Umleitung'

                 01.03.0009.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0006'
  Gebührenfrei.

                 01.03.0010.  21.105/905.92   TA   67,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                     
     Hinweis zur OZ 01.03.0011. 

  Bauphase 2.2

                 01.03.0011.  21.105/105.31.20.91.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg

       ...Forts. 01.03.0011. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0011.  Forts. ...

          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
  strecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase '2.2 Umleitung'
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.03.0012.  21.105/110.10      75,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.03.0013.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase ' 2.2 Umleitung'

                 01.03.0014.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-

       ...Forts. 01.03.0014. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0014.  Forts. ...

  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0011'
  Gebührenfrei.

                 01.03.0015.  21.105/905.92   TA   75,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

                     
     Hinweis zur OZ 01.03.0016. 

  Bauphase 2.3

                 01.03.0016.  21.105/105.31.20.91.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-

       ...Forts. 01.03.0016. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0016.  Forts. ...

  strecke.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
  ßer KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase '2.3 Umleitung'
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.03.0017.  21.105/110.10      75,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in VorposiƟon beschrieben.

                 01.03.0018.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase '2.3 Umleitung'

                 01.03.0019.  21.105/915.91   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.03.0016'
  Gebührenfrei.

                 01.03.0020.  21.105/905.92   TA   75,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
       ...Forts. 01.03.0020. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.03.0020.  Forts. ...

  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
       Kontrolle '1 x bei Helligkeit und 1 x bei Dunkelheit.
       in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 22.00 Uhr
      und 02.00  Uhr im Abstand von 12 Stunden.
 Die Belege der Kontrollfahrten sind dem AG zum
    Nachweis vorzulegen und per E.Mail als Sofort-
  nachweis.
 Es ist ein ununterbrochener BereitschaŌsdienst
   einzurichten.'
  Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
  terlagen des AG dokumenƟeren.

          Zwischensumme   01.03. ............,..
  

          01.04. LB 105 Verkehrssicher.f. Markierung

                 01.04.0001.  21.105/135.01.90.01.10   TA   20,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
    Für 'Markierung der Richtungsfahrbahnen'
  Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.04.0002.  21.105/135.01.90.01.10   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
        Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsferƟg auĩauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 01.04.0002. 

          Druckdatum:  30.04.2026   Seite: 54 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.04.0002.  Forts. ...

  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
      Für 'Markierung der Ein- und Ausfädelungsstreifen'
  Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.04.0003.  21.105/915.91   TA   20,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.04.0001'
  Gebührenfrei.

                 01.04.0004.  21.105/915.91   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen durchführen.
    Verkehrsrechtliche Anordnung für OZ '01.04.0002'
  Gebührenfrei.

          Zwischensumme   01.04. ............,..
  

    01.05. Sicherung MSÜ über Winter

                     
     Hinweis zur OZ 01.05.0001. 

 Hinweistext zu Folgepositionen
 Es sind in eine Pauschale zwei Wintersicherungen 
 einzukalkulieren

                 01.05.0001.  21.105/105.19.09.01.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

       ...Forts. 01.05.0001. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.05.0001.  Forts. ...

  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
      Nach RSA, Regelplan '16/4.1'
   Länge des Arbeitsbereiches 'Länge der MSÜ
     ~135 m MSÜ 1+3'
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.05.0002.  21.105/110.10      150,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                 01.05.0003.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase 'Wintersicherung MSÜ 1+3'

                 01.05.0004.  21.105/105.19.09.01.00   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer auĩauen

  Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
    kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
   Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsferƟg
          auĩauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
      lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,

       ...Forts. 01.05.0004. 
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                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    01.05.0004.  Forts. ...

   LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
  werden gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
      Nach RSA, Regelplan '16/10.1'
   Länge des Arbeitsbereiches 'Länge der MSÜ
     ~135 m MSÜ 2+4 '
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
    einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
  liche OrtsbesichƟgungen zur Erstellung der Planunter-
  lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

                 01.05.0005.  21.105/110.10      150,00 d ............,..   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
    stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
    cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
  kehrssicherung wird gesondert vergütet.
  Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

                 01.05.0006.  21.105/120.12.09   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
       Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

  Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
   bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Vorübergehende Markierung enƞernen,
    transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
      mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
 table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
  vergütet.
  Nach Verkehrszeichenplan des AG.
  Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
  der in KraŌ setzen.
     Für Verkehrsführungsphase 'Wintersicherung MSÜ 4+2 '

          Zwischensumme   01.05. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 2026-336

     00. Buchungskreis 1000

        00.00. Hilfsleistungen ............,..

          Summe 00.  ............,..

     01. Buchungskreis 2000

            01.00. LB 101 Baubegleit. Leistungen ............,..

          01.01. ErtüchƟgung BPH 0 RF Lübeck ............,..

          01.02. LB 105 Verkehrssicherung ............,..

          01.03. LB 105 Umleitungsbeschilderung ............,..

              01.04. LB 105 Verkehrssicher.f. Markierung ............,..

        01.05. Sicherung MSÜ über Winter ............,..

          Summe 01.  ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung 

                    Projekt: A-07449-00 A20 AS NBG/Nord-AS NBG/Ost km 251,37-265,00 bd. RF
         VE: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,37-265,00
         LV: 2026-336 Los 2 Verkehrssicherung km 251,370-265,00
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 2026-336

         00. Buchungskreis 1000 ............,..

         01. Buchungskreis 2000 ............,..

                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 59
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